


Ausführung von Arbeiten ist zur Vermeidung des Verlustes des Nachbesserungs-

rechtes der bluepoint medical GmbH & Co. KG unverzüglich nach der Feststellung 

mitzuteilen. 

7.2. Soweit der Kunde durch Streik oder Aussperrung gehindert ist, die Annahme 

durchzuführen, verlängert sich die Frist zur Annahme sowie die Frist zur Rüge nach 

dem vorrangegangenen Absatz in angemessenem Umfang.

8. Gewährleistung

8.1. Für Mängel und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften an gelieferten neu-

en Gegenständen, Reparaturaustauschteilen (RAT) oder erbrachten Leistungen 

leistet die bluepoint medical GmbH & Co. KG nach den nachfolgenden Bestim-

mungen Gewähr:

8.2. Die Gewährleistungspflicht beträgt 12 Monate vom Tage der Beendigung der 

Leistungen, bei Liefergegenständen vom Tage der Lieferung ab Werk. Abweichend 

hiervon beträgt die Gewährleistungsfrist für Motoren aller Art, Pumpen, Kompres-

soren, elektrochemische Sensoren und für Teile aus Gummi/Kunststoff/Glas und 

Keramik 6 Monate vom Tag der Lieferung ab Werk. Die Gewähr bezieht sich bei Lie-

fergegenständen ausschließlich auf die Mängelfreiheit bei Verlassen der bluepoint 

medical GmbH & Co. KG, bei der Erbringung von Leistungen auf die Mängelfreiheit 

im Zeitpunkt ihrer Beendigung bzw. ihrer Abnahme.

8.3. Die Gewähr besteht in einer unentgeltlichen Nachbesserung oder nach Wahl 

der bluepoint medical GmbH & Co. KG in der Ersatzlieferung. Der Kunde kann bei 

Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferungen Herabsetzung der 

Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgänigmachung des Vertrages verlangen. 

Im Hinblick auf weitergehende Ansprüche findet Ziffer 9 dieser Geschäftsbedin-

gungen Anwendung.

8.4. Hat der Kunde den Gewährleistungsanspruch innerhalb von 6 Monaten vom 

Tag der Beendigung der Leistungen, bei Liefergegenständen vom Tag der Liefe-

rung ab Werk erhoben, so ist die bluepoint medical GmbH & Co. KG verpflichtet, 

die zum Zweck der Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesonde-

re Transport-, Wege- und Arbeitskosten zu tragen. Dies gilt nicht, soweit sich die 

genannten Aufwendungen dadurch erhöhen, daß der Liefergegenstand nach der 

Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Nieder-

lassung des Kunden gebracht wurde, soweit das Verbringen nicht dem bestim-

mungsgemäßen Gebrauch der Sache entspricht. 

8.5. Der Kunde ist verpflichtet, der bluepoint medical GmbH & Co. KG die Vornah-

me der Nachbesserungsarbeiten zum Zwecke der Erfüllung der Gewährleistung zu 

ermöglichen und auf Anforderung den Liefergegenstand der bluepoint medical 

GmbH & Co. KG oder einer von der bluepoint medical GmbH & Co. KG von Fall zu 

Fall zu bestimmenden Werkstatt einzusenden. Sollte der Kunde dieser Verpflich-

tung nicht nachkommen, ist die bluepoint medical GmbH & Co. KG von jeder Ge-

währleistung befreit.

8.6. Die Gewährleistung kann nicht auf Mängel gestützt werden, die durch Ein-

griffe des Kunden oder Dritter herbeigeführt worden sind; sie entfällt, wenn der 

Liefergegenstand

nicht den jeweils beiliegenden Bedingungen entsprechend gelagert worden ist. 

Die Gewährleistung erstreckt sich ferner nicht auf natürliche Abnutzung.

8.7. Leistet die bluepoint medical GmbH & Co. KG Gewähr, so wird hierdurch der 

Kauf der Gewährleistungsfrist während der Zeitdauer gehemmt, in der dem Kun-

den durch diese Aktivitäten der bluepoint medical GmbH & Co. KG die Benutzung 

des Liefergegenstandes unmöglich ist.

8.8. Für gebrauchte Liefergegenstände, ausgenommen Reparaturaustauschteile 

(RAT), sind jegliche Gewährleistungsansprüche einschließlich etwaiger Nachbes-

serungs- und Ersatzlieferungsansprüche ausgeschlossen.

9. Sonstige Haftung

Vertragliche und außervertragliche Ansprüche gegen die bluepoint medical 

GmbH & Co. KG und ihre Erfüllungsgehilfen auf Ersatz von Schäden irgendwelcher 

Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 

entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit der bluepoint medical GmbH & Co. KG und ihrer 

Erfüllungsgehilfen sowie in den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsge-

setz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an pri-

vat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von 

Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade 

bezweckt hat, den Kunden gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 

entstanden sind, abzusichern.

10.Urheberrecht

An Zeichnungen, technischen Unterlagen und sonstigen Know-how-Informa-

tionen behält sich die bluepoint medical GmbH & Co. KG Eigentums- und urhe-

berrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden.

11. Datenschutz

Gemäß §26 Bundesdatenschutzgesetz macht die bluepoint medical GmbH & Co. 

KG darauf aufmerksam, dass die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbin-

dungen erhaltenen Kundendaten für eigene Zwecke der bluepoint medical GmbH 

& Co. KG verarbeitet und gespeichert werden.

12. Sicherheitsbestimmungen

Auf die Beachtung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, wie z.B. die Me-

dizingeräteverordnung vom 14.01.1985, oder der Unfallverhütungsvorschriften, 

wird hingewiesen. Soweit bei Lieferung in das Ausland im Land des Kunden sicher-

heitsrechtliche Vorschriften, insbesondere für die Zulassung, Wartung und Hand-

habung der Liefergegenstände bestehen, ist allein der Kunde verpflichtet, diese zu 

erfüllen. Der Kunde ist verpflichtet, die bluepoint medical GmbH & Co. KG von allen 

Ansprüchen aus derartigen Vorschriften freizustellen.

13. Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldepflicht

Der Kunde ist verpflichtet die einschlägigen Bestimmungen des Medizinprodukte-

gesetzes insbesondere des § 29 zur Medizinprodukte-Beobachtungs- und Melde-

pflicht einzuhalten und die bluepoint medical GmbH & Co. KG umgehend über 

entsprechende Ereignisse zu informieren.

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht

14.1.Der Gerichtsstand ist Schwerin, wenn der Kunde Kaufmann (jedoch nicht Kauf-

mann nach § 4 HGB), juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. Jedoch ist in diesen Fällen die bluepoint medical 

GmbH & Co. KG nach ihrem Ermessen berechtigt, auch das für den Wohnsitz des 

Kunden zuständige Gericht in Anspruch zu nehmen.

14.2.Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Über-

einkommens der Vereinten Nationen über internationale Warenkaufverträge ist 

ausgeschlossen.

15. Schlussbestimmungen

Abweichungen von den vorstehenden Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer 

Gültigkeit in jedem Fall der schriftlichen und rechtsgültigen unterschriebenen Be-

stätigung durch die bluepoint medical GmbH & Co. KG. Von den vorstehenden 

Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden sind nur dann verbindlich 

wenn die bluepoint medical GmbH & Co. KG sie ausdrücklich schriftlich angenom-

men hat. 


